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Rathsprotokoll 
 
zur Sitzung beym Magistrat Steyr dto. 15. Oktober 1839 in Öconomicis. 
 
Gegenwärtige: 
 
Hr. Bürgermeister Reißer 

〃 Maãts Rath Haydinger 

〃 〃 〃 Maurer 

〃 Oeconomie Rath Woisetschläger abwesend 

〃 〃 〃 Grasl abwesend 

〃 〃 〃 Kaindl 

〃 Sekretär Bleyer 
 
Referat des Hr. Maats Raths Maurer. 
 
6517. dto. 18. Sept. 1839 N. 26834 Regierungs-Dekret intimirt durch das k.k. Traunkreisamt, betr. die 
Bewilligung zu Bauherstellungen an dem Schulgebäude zu Ennsdorf u. um Auskunft wer Schulpatron 
u. wer Eigenthümer des Schulgebäudes sey.  
Mit dem Maurer- u. Zimmermeister der Akkord zu versuchen u. das Protokoll darüber vorzulegen. 
 
6412. Das Kassaamt um Verwendung um die h. Landesregierung wegen Abschreibung einer 
Ersatzpost pr 37 3/4 xr CMz aus der Rechnungserledigung pro ao 1836. 
Ist mittelst Bericht dem kk. Kreisamte, um Verwendung wegen Auslassung dieser Ersatzpost 
vorzulegen. 
 
6116. Kreisämtl. Erledigung v. 25. v.M. Z. 9827 über das Gesuch der Theresia Stübinger und des 
Mitvormundes wegen Ungiltigkeits-Erklärung des zwischen Kaspar Stübinger und Josef Frühstückl 
geschlossenen Afterpachtkontraktes um das Platz und Standlgefälle u. Ausfolgung der Kaution. 
Ist unter Anschluß des Depos. Gesuchs dto. 15. Dezbr. v.J. 7913, das von H. Regg̃ genehmigten 
Pachtkontraktes, dann des Gesuches der Theresia Stübinger de praes 2. August d.J. an das kk. 
Kreisamt den Bericht zu erstatten. Josef Frühstückl hat am 16. Oktober v.J. das hiesige Markt-Platz- u. 
Standelgefälle für die Jahre 1839, 1840, 1841 um 1840 fl erstanden, welcher Licitationsakt v. h. kk. 
Landesregg̃ genehmigt würde. Am 15. Dezbr. v. J. haben Josef Frühstückl u. Kaspar Stübinger den 
zwischen ihnen um dieses Gefälle geschlossenen Afterpachtkontrakt vorgelegt u. zugleich die 
Erklärung, daß Stübinger den Frühstückl eine Kauzion von 920 fl leiste, beygefügt, diese Kauzion 
wurde auch von ihnen gegen Zurückname der früher eingelegten als Kauzion für die Stadt bestimmt; 
sie besteht in 5 % Staatsschulverschreibungen pr 400 fl in einer 4 % Staatsschulverschreibung 500 fl 
dann in baren 20 fl CMz zusammen 920 fl CMz. Die Vorlage des zwischen Frühstückl u. Stübinger 
geschlossenen Afterpachtvertrages konnte nur zum Wissen des Maãts geschehen, damit man dem 
Afterpächter Schütz angedeihen lassen könne, der Zuhalt desselben berührt die Stadt nicht, will 
behauptet werden, daß der Afterpachtcontract zum Theil od. ganz ungiltig sey, so wäre es Sache der 
Stübinger'schen Wittwe und Erben, deßhalb u. wegen Leistung einer andern Kauzion gegen 
Frühstückl im Rechtswege einzuschreiten, der Maãt hat nur im Falle eines Pachtschillingsrückstandes 
eine neue Licitation anzuordnen u. sich den Schaden aus der vorhandenen Kauzion zu erholen, 
keineswegs aber dieselbe zum Nachtheile des Frühstückl erfolgen zu lassen. Dadurch hält man den 
abweislichen Bescheid v. 6. August d.J. über das Gesuch der Theres Stübinger für gerechtfertiget. 
 
Referat des Hrn. Oecon. Raths Kaindl. 
 



6426. Wochenliste über die Zimmermanns-Arbeiten vom 30. Septbr bis 5. Oktober d.J. durch Aufsicht 
über die Feuerlöschrequisiten u. Löschen bey dem Feuer am 5. d.M. im Voglsang, dann Reinigung 
und Zurückbringung der Feuerlöschrequisiten pr 3 fl 36 xr W.W. 
6427. Wochenliste über die verrichtete Handlanger Arbeiten vom 30. 7ber bis 5. 8ber d.J. zur 
Umpflasterung des Berges am äusseren Ennsdorf pr 4 fl 12 xr W.W. 
6429. Wochenliste über die verrichteten Zimmermannsarbeiten im städt. Theater pr 9 fl 24 xr W.W. 
6430. Wochenliste über die verrichteten Maurer-Arbeiten vom 1. u. 2. 8ber im städt. Theater pr 3 fl 
36 xr W.W. 
6431. Wochenliste über die verrichteten Maurer Arbeiten vom 30. 7ber bis 5. 8ber d.J. an der 
Straßenmauer im äussern Ennsdorf u. in der Kirchengasse, in Steyrdorf pr 17 fl 24 xr W.W. 
Über geschehene Revision dem Bauamtsverwalter zur Zahlung angewiesen. 
 
6552. Wochenliste über die vom 7. bis 9. 8ber v.J. verrichteten Maurer-Arbeiten an der städt. 
Brücklmauer im äussern Ennsdorf pr 6 fl 21 xr W.W. 
6553. Wochenliste über die verrichteten Zimmermannsarbeiten vom 7. bis 9. Oktbr. d. J. an der 
Reitter- u Goldthan-Brücke, an der Enns- u. Steyrbrücke u. an dem Wassercanal nächst dem 
Lehnerbrückl pr 9 fl 24 xr W.W. 
6554. Wochenliste über die verrichtete Zimmermannsarbeiten vom 7. bis 12. 8ber d.J. in dem 
Excölestinergebäude u. in dem Pfarrhofe zu St. Michael pr 1 fl 6 xr W.W. 
6423. Der Bauamtsverwalter wegen Anweisung zur Zahlung eines Betrages pr 25 fl 55 1/2 CMz an 
Johann Hefner für die Pflasterung von 54 □K im äussern Ennsdorf. 
Über geschehene Revision dem Bauamtsverwalter zur Zahlung angewiesen. 
 
6435. Conto des Georg Karl für die Reparatur der Rathhaus-Uhr pr 1 fl 45 xr CMz. 
6545. Conto des Franz Müllner über zum Stadtbauamt abgegebene Eisengeschmeidwaaren pr 3 fl 38 
xr CMz. 
6546. Conto des Franz Weismayr über abgelieferte Gegenstände zur Reinigung der Fußböden u. 
Gänge im Rathhause pr 2 fl 28 xr CMz. 
6548. Der Bauamtsverwalter um Anweisung der Zahlung eines Betrages pr 11 fl 44 xr CMz für Johann 
Zaumayr, Waldhauser Ofner u. Wolfgang Ruthensteiner für Scheitermachen. 
6549. Wochenzettel über verrichtete Taglöhnerinnen-Arbeiten durch Kath. Lachmayr, Klara Mayr, 
Theresia, Goldnagl u. Johanna Riesner, jede durch 6 Tage pr 16 fl 48 xr Schein für Reinigung der 
Kanzleyen u. der Gänge in Rathhause. 
Über geschehene Revision dem Bauamtsverwalter zur Zahlung angewiesen. 
 
6556. Conto des Jos. Kammerhofer über 4 ℔ verabfolgtes Schweinschmalz à 14 xr zusammen 56 x 
CMz. 
Dem Bauamtsverwalter zur Zahlung angewiesen. 
 
6520. Conto des Schneider Tomitz über verfertigte Montoursstücke pr 2 fl 38 xr für den 
Stadtwachtmeister. 
Der Stadt-Casse zur Zahlung angewiesen. 
 
6422. Der Bauamtsverwalter um Anweisung von 400 fl CMz und 200 fl W.W. auf Bauverlags-Gelder. 
Wird dem Bauamtsverwalter aufgetragen, diese zu verausgabende Summe dem Maãte ersichtlich zu 
machen, da dieselbe ungewöhnlich hoch ist, u. demselben kein größerer Betrag als auf ein Monath 
nöthig ist, angewiesen werden darf. 
 
Reißer Bgst. 
 
Kaindl Oek. Rath 
 
Bleyer Sekretär 


